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Beteiligungsbericht 2023 Hochschulstadt Idstein

Beteiligungsbericht der Hochschulstadt Idstein
fur das Haushaltsjahr 2023

Artikel 28 1l des Grundgesetzes (GG) und Artikel 137 Hessische Verfassung (HV) sichert Stadten und
Gemeinden das Recht zu, im Rahmen der Gesetze alle Angelegenheiten der Oortlichen
Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln. Diese verfassungsrechtlich normierte Garantie
der kommunalen Selbstverwaltung raumt den Kommunen neben der Personalhoheit sowie der
Finanz- und Vermdgenshoheit insbesondere auch die Organisationshoheit ein. Damit haben die
Stadte und Gemeinden das Recht zu entscheiden, auf welche Art und Weise - etwa in Form von
Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen - sie die Erfullung ihrer Aufgaben sicherstellen
wollen.

§ 121 Hessische Gemeindeordnung (HGO) konkretisiert dieses Recht der wirtschaftlichen
Betatigung. GemaR Abs. 1 darf sich eine Stadt nur wirtschaftlich betatigen, wenn

1. der offentliche Zweck die Betadtigung rechtfertigt,

2. die Betéatigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhaltnis zur
Leistungsfahigkeit der Stadt und zum voraussichtlichen Bedarf steht und

3. der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfullt wird
oder erfullt werden kann.

Soweit Tatigkeiten vor dem 1. April 2004 ausgetbt wurden, sind sie ohne die in Satz 1 Nr. 3
genannten Einschrankungen zuléssig. Satz 1 Nr. 3 dient auch dem Schutz privater Dritter, soweit
sie sich entsprechend wirtschaftlich betatigen oder betéatigen wollen.

Abweichend von Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 dirfen Stadte sich ausschliel3lich auf dem Gebiet der
Erzeugung, Speicherung und Einspeisung und des Vertriebs von Strom, Warme und Gas aus
erneuerbaren Energien sowie der Verteilung von elektrischer und thermischer Energie bis zum
Hausanschluss wirtschaftlich betatigen, wenn die Betatigung innerhalb des Stadtgebietes oder im
regionalen Umfeld in den Formen interkommunaler Zusammenarbeit erfolgt. Die wirtschaftliche
Beteiligung der Einwohner soll ermdglicht werden. Die wirtschaftliche Betdtigung nach dieser
Vorschrift ist in besonderer Weise dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu unterwerfen. Die
wirtschaftlichen Ergebnisse dieser Betatigung sind einmal jahrlich der Stadtverordneten-
versammlung vorzulegen.

Als wirtschaftliche Betatigung gem. § 121 Abs. 2 HGO gelten nicht Tatigkeiten zu denen

e zu denen die Stadt eine gesetzliche Verpflichtung hat,

e auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, des Sports, der
Erholung und der Abfall- und Abwasserbeseitigung, der Breitbandversorgung sowie

e  zur Deckung des Eigenbedarfs

Die Voraussetzungen fiir die Grindung oder Beteiligung an einer Gesellschaft sind in § 122 HGO
geregelt. Demnach darf eine Stadt eine Gesellschaft, die auf den Betrieb eines wirtschaftlichen
Unternehmens gerichtet ist, nur griinden oder sich daran beteiligen, wenn

e die eingangs genannten Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO vorliegen,

e die Haftung und die Einzahlungsverpflichtung der Stadt auf einen ihrer Leistungsfahigkeit
angemessenen Betrag begrenzt ist,

o die Stadt einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem
entsprechenden Uberwachungsorgan, erhélt,

o gewadhrleistet ist, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht, soweit nicht
weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften
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Beteiligungsbericht 2023 Hochschulstadt Idstein

entgegenstehen, entsprechend den fur groRRe Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften
des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt und geprift werden.

Durch Beteiligungen erwirbt die Stadt Anteile an einem rechtlich selbstandigen Unternehmen, die
dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschaftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften
Verbindung zu jenem Unternehmen zu dienen (Definition des Handelsgesetzbuches).

Die Stadt erhalt dadurch Miteigentum und Mitbestimmungsrechte.

Da die Stadte vermehrt dazu Ubergehen, ihre Aufgabenerfillung in privatrechtlicher Organisations-
form wahrzunehmen und dazu verstarkt Beteiligungen eingehen, hat der Gesetzgeber sie
verpflichtet, jahrlich einen Beteiligungsbericht zu erstellen (8§ 123 a Abs. 1 HGO). Der
Beteiligungsbericht leistet einen wichtigen Beitrag zu einer grélieren Transparenz im Hinblick auf
die Erfullung kommunaler Aufgaben durch die ausgelagerten Unternehmen.

Im Rahmen einer internen Uberpriifung wurde festgestellt, dass in den zuriickliegenden
Beteiligungsberichten bei den nachfolgenden Beteiligungen eine unzutreffende rechtliche
Einordnung vorgenommen wurde:

Stadtwerke ldstein (fur Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung)
Abwasserverband Idstein

Abwasserverband Emsbachtal

Abwasserverband Main-Taunus

Wasserbeschaffungsverband Rheingau-Taunus

Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen GmbH

In den jeweiligen Berichten wurde angegeben, dass die betreffenden Beteiligungen den
Voraussetzungen des §121 Abs.1 HGO entsprechen. Tatsachlich handelt es sich jedoch um
Unternehmen, die nicht auf eine wirtschaftliche Betéatigung ausgerichtet und somit gemal §121
Abs. 2 HGO zu Klassifizieren sind. Eine Prifung nach §121 Abs. 1 HGO ist in diesen Fallen nicht
erforderlich und entfallt daher.

Die fehlerhafte Einordnung hatte keine Auswirkungen auf die Rechtmaligkeit der Beteiligungen
selbst oder deren tatsachliche Tatigkeiten. Es handelt sich um einen redaktionellen bzw. formalen
Fehler, der im vorliegenden Bericht korrigiert wird. Die Beteiligungen erfiillen unverandert die
gesetzlichen Anforderungen.

Diese Korrektur erfolgt im Sinne einer transparenten und nachvollziehbaren Dokumentation geman
§123a HGO.
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Beteiligungsbericht 2023 Hochschulstadt Idstein

Ziel und Inhalt des Beteiligungsberichtes

Gemal? § 123 a Abs.1 HGO hat die Stadt zur Information der Stadtverordnetenversammlung
und der Offentlichkeit jahrlich einen Bericht tber ihre Beteiligungen an Unternehmen in
einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen. Dabei sind alle Unternehmen aufzufuhren,
an denen die Stadt mit mindestens 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.

Dieser Bericht ist gemaR § 123a Abs. 4 HGO in der Stadtverordnetenversammlung in
offentlicher Sitzung zu erdrtern. Darlber hinaus hat die Stadt die Einwohner Uber das
Vorliegen des Beteiligungsberichtes zu unterrichten und ihnen die Einsicht desselben zu
ermoglichen.

Ziel des Beteiligungsberichtes ist es, der Stadtverordnetenversammlung sowie interessier-
ten Birgerinnen und Blrgern ein umfassendes Bild Uber die von der Stadt Idstein
eingegangenen Beteiligungen und deren finanzielle Situation (Vermdgens- und Ertragslage)
zu liefern.

Dabei soll der Bericht gemaf § 123 a Abs. 2 HGO mindestens Angaben enthalten Uber

den Gegenstand des Unternehmens

die Beteiligungsverhaltnisse

die Besetzung der Organe

die Beteiligungen des Unternehmens

den Stand der Erflllung des 6ffentlichen Zwecks durch das Unternehmen

die Grundziige des Geschaftsverlaufs

die Ertragslage des Unternehmens

die Kapitalzufihrungen und -entnahmen durch die Stadt Idstein sowie die

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft, die Kreditaufnahmen und die von der

Gemeinde gewahrten Sicherheiten

e das Vorliegen der Voraussetzungen nach 8§ 121 Abs.1 HGO (Wirtschaftliche
Betatigung) soweit einschlagig

e die Einordnung nach § 121 Abs. 2 HGO bei Tatigkeiten, die keine wirtschaftliche
Betatigung darstellen (mit kurzer Angabe des maBgeblichen Tatbestandsgrundes, z.
B. gesetzliche Verpflichtung / Pflichtaufgabe, Deckung des Eigenbedarfs, Sport- und
Erholung etc.)

o die betriebszweigbezogene Zuordnung nach § 121 HGO bei Unternehmen /

Eigenbetrieben mit mehreren Tatigkeitsbereichen, sofern einzelne Betriebszweige

unterschiedlich einzuordnen sind

Zur allumfassenden Information soll der vorliegende Beteiligungsbericht nicht nur
Informationen Uber Beteiligungen an Unternehmen des Privatrechts (so die gesetzliche
Vorgabe) liefern, sondern auch Auskinfte Uber Beteiligungen an sonstigen Unternehmen
bspw. an Zweckverbanden liefern.

Auch werden nicht nur Beteiligungen mit einem Anteil von > 20 % betrachtet, sondern alle
Beteiligungen aufgefuhrt. Bei den Beteiligungen mit einem Anteil von > 20 % wird die
Berichterstattung jedoch ausfihrlicher erfolgen.

Idstein, den 09.02.2026
Der Magistrat der
Hochschulstadt Idstein

e

Christian Helffurth
Blrgermeiste

Seite 3


Champaert, Sandra
Unterschrift Bürgermeister


Beteiligungsbericht 2023 Hochschulstadt Idstein

1. Beteiligungen der Hochschulstadt Idstein

Idsteiner Sport-
und Freizeit-
anlagen GmbH

(100,0 %)

Stadtwerke
Idstein

(100,0 %)

Kommunale
Wohnungsbau
GmbH

(20,40 %)

Stadtentwicklungs-
gesellschaft
Idstein mbH

(100 %)

~“A6R Erneuerbare ™
Energien
Rheingau-Taunus

N as36%) S

Rheingau-
Hochschulstadt j Taunus )
Idstein ’ (10,78 %)

AR Forst- und ™.

Abwasserverband

Holzkontor
Rheingau- Main- Taunus
Taunus — —

(0,661 %)

~“Abwasserverband - Abwasserverband

N (5882%)
e Idstein )] r" Emsbachtal )
N 100%) S

650%)

Ende des Geschaftsjahres 2023 bestehen bei der Stadt Idstein 10 Beteiligungen.

An vier Unternehmen (hellblau unterlegt) ist die Stadt Idstein mit Gber 20 % beteiligt und
hat folglich einen Beteiligungsbericht anzufertigen. Dies gilt nicht fir Zweckverbande.
Das betriebswirtschaftliche Zahlenmaterial stitzt sich auf die zuletzt vorgelegten
attestierten Prifberichte der jeweiligen Jahresabschlisse des Geschéaftsjahres 2023.

Stadtwerke ldstein 13.494.000,00 100,00 13.494.000,00

Idsteiner Sport- und

. -114.600,00 100,00 -114.600,00
Freizeitanlagen GmbH
Stadt_entwwklungsgeselIschaft 177.700,00 100,00 177.700,00
Idstein mbH
Abwasserverband ldstein 13.620.300,00 65,00 8.853.200,00
Kemmunale Wohnungshau 35.396.300,00 20,40 7.220.900,00
GmbH Rheingau-Taunus
AGR_Erneuerbare Energien 66.149,00 15,36 10.160,00
Rheingau-Taunus
Wasserbeschaffungsverband 1.293.600,00 10,78 139.450,00

Rheingau-Taunus

Abwasserverband Emsbachtal 11.361.000,00 10,00 1.136.100,00

AOR Forst- und Holzkontor
Rheingau-Taunus

Abwasserverband Main-Taunus 47.485.700,00 0,661 313.900,00

591.700,00 5,882 34.800,00
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Ubersicht der Beteiligungen der Hochschulstadt Idstein (Stand 31.12.2023)

Hochschulstadt Idstein

Gesellschaften

Offentlich-rechtliche
Anstalten

Idsteiner Sport- und
Freizeitanlagen GmbH

AOR Erneuerbare
Energien Rheingau-
Taunus

Stadtentwicklungs-
gesellschaft Idstein
mbH

AO6R Forst- und
Holzkontor Rheinga-
Taunus

Wasser- und Zweckverbande Sondervermdégen
Bodenverbande
Wasserbeschaffungs- Abwasserverband Stadtwerke Idstein
verband Rheingau- Idstein (Eigenbetrieb)
Taunus
Abwasserverband

Abwasserverband Main-Taunus

Emsbachtal

Kommunale
Wohnungsbau GmbH
Rheingau-Taunus
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Beteiligungsbericht 2023 Hochschulstadt Idstein

1.1  Beteiligungen > 50%

1.1.1 Stadtwerke ldstein

SchitzenhausstraBe 13

Anschrift 65510 Idstein

Rechtsform Eigenbetrieb

1988 mit den Betriebszweigen Wasser und Abwasser
Grindungsjahr 2012 wurde der Betriebszweig Bauhof integriert und 2022
die Parkraumbewirtschaftung

vom 30.01.1992,

Satzung zuletzt geéndert am 01.01.2024

Die Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Versorgung der Stadt
Idstein - Kernstadt und die dazugehorigen elf Stadtteile - mit
Frischwasser, Wasser fur oOffentliche Zwecke, die
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung, den Betrieb des
Gegenstand des Unternehmens stadtischen Bauhofs sowie die geordnete Nutzung des
Parkraums im Stadtgebiet und die Bewirtschaftung der
Tiefgaragen Stadthalle und Loherplatz.

Der Eigenbetrieb kann sich zur Erfillung seiner Aufgaben
anderer Unternehmen bedienen.

Betriebsleitung:
Ingo Viehbodck, Betriebsleiter
Irene Fuchs, stellv. Betriebsleiterin

Betriebskommission:
BlUrgermeister Christian Herfurth
Stadtrat Wolfgang Muller
Stadtrat Dr. jur. Heinz Ludwig Berger
Stadtverordneter Dr. Thomas Hahn
Stadtverordnete Silke Bohrer
Stadtverordneter Holger Schmerr
Stadtverordneter Christian Ehrentraut
Matthias Neibig
Thomas Heydemann
Jurgen Christian
Herbert Ott
Ralf Pitzschel, Personalratsmitglied
Karsten Kever, Personalratsmitglied

Organe inkl. deren Besetzung

Der Betriebsleiter und seine Stellvertreterin erhielten in dem

o Geschéftsjahr vom Eigenbetrieb Leistungen von 221.000 EUR.
Vergutung der Organmitglieder . o ) o ] .
Die Mitglieder der Betriebskommission erhielten in 2023

Sitzungsgelder in Hohe von 1.620 EUR.

Beteiligungen des Unternehmens | Keine

Seite 6



Beteiligungsbericht 2023

Hochschulstadt Idstein

Stand der Erfiillung des
offentlichen Zwecks

Uber den Stand der Erfiillung des ¢ffentlichen Zwecks geben

u. a. die folgenden Kennzahlen Auskunft:

Abdeckung des Wasserbedarfes

2022 2023
Was_serbeschaffungsverband 423.612 421.328 cbm
Rheingau-Taunus cbm
V\/_asserbeschaffungsverband 112.861 106.000 cbm
Niedernhausen-Naurod cbm
Landeswohlfahrtsverband
(LWV), Idstein 49.856 cbm | 56.705 cbm
Eigenforderung 671.174
(Stadtwerke Idstein) cbm 611.822 cbm
Gesamtwasserbereitstellung 1.257.503 1.195.855

cbm cbm
Anteil Eigengewinnung in % 53,37 % 51,16 %
Anteil Fremdbezug in % 46,63 % 48,84 %

Wasserverbrauch 2020-2023 (Idstein-Kern und Ortsteile)
2020 = 1.227.961 cbm
2021 =1.176.436 cbm
2022 =1.205.180 cbm
2023 =1.118.531 cbm

Abwasseraufkommen 2020-2023 (Idstein-Kern und Ortsteile)
2020 = 1.165.845 cbm
2021 = 1.147.441 cbm
2022 =1.162.975 cbm
2023 = 1.081.455 cbm

Grundziige des Geschaftsverlaufs

Gemal Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16.
Dezember 2021 wurde zum 1. Januar 2022 die
»Parkraumbewirtschaftung* als vierter Betriebszweig in den
bestehenden Eigenbetrieb Stadtwerke Idstein eingegliedert.
Infolge der Ubernahme der Parkraumbewirtschaftung hat sich
das Stammkapital um weitere 0,1 Mio. EUR erhdht.

Der Eigenbetrieb hat das Jahr 2023 mit einem Verlust von
695.717,49 EUR abgeschlossen (Vorjahr: Gewinn 136.922,50
EUR).

Die  Betriebszweige = Wasserversorgung,  Parkraumbe-
wirtschaftung und Bauhof schlieBen mit einem Verlust in
Hoéhe von 913.154 EUR, 176.262 EUR und 123.320 EUR ab. Fir
den Betriebszweig Abwasserbeseitigung ist ein Gewinn in
Hbéhe 517.018 EUR erzielt worden.

In 2023 wurde fur die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2026 eine
Gebuhrenkalkulation fur das Wassergeld, Zahler-, Schmutz-
und Niederschlagswassergebuhr erstellt. Vor diesem Hinter-
grund wurden die Wasserversorgungs- und die Entwasserungs-
satzung angepasst. Die Anderungen beider Satzungen sind am
1. Januar 2024 in Kraft getreten.

In 2021 wurde mit der stufenweisen Erneuerung der
Prozessleittechnik fur die Wasserversorgung der Stadtwerke
Idstein begonnen. Diese sollte bei laufendem Betrieb in vier
Bauabschnitten erfolgen. Im Rahmen der Erneuerung der
Prozessleittechnik hat sich herausgestellt, dass zum
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optimalen  Schutz  der  Wasserversorgung  weitere
Sicherheitsmalinahmen wie z. B. Ertichtigung der
Sicherheitstechnik, = optimierte  SchlieBanlage  sowie
zeitgemale Alarmierung notwendig sind. Somit wurde der
Auftrag zur Erneuerung der Prozessleittechnik durch die
Nachtrage zur Beschaffung eines Softwarepaketes fir die
Alarmanlage und Objektiberwachung, Ertichtigung der
Zutrittskontrolle in 30 Anlagen der Trinkwasserversorgung,
Ersatzbeschaffung der SchlieBanlage mit 95 Zylinder fir
Brunnen, Hochbehélter, Aufbereitungsanlagen und fir die
auleren Tore erweitert.

Die getatigten Investitionen im Bereich der Wasserversorgung
im Jahr 2023 sind von MaRnahmen gepragt, die im
Zusammenhang mit den MaBnahmen der Stadt ausgefuhrt
werden. Hierzu z&hlt insbesondere der Endausbau des
Neubaugebietes ,,Am Schieferstiick sowie die Herstellung
der Regenwasserableitung in Kréftel.

Fur die grundlegende Sanierung der Quellsammelschachte
inkl. Installation der Ultrafiltration fur die Schirfungen
,»Rodig®“ in Nieder-Oberrod, ,,In der Geisenbach* in Ehren-
bach und ,Krétenbach* in Heftrich wurde der Planungs-
auftrag erteilt. Die Ausschreibung zur Vergabe der
Bauleistungen wird in 2024 erfolgen.

Bei den Investitionen im Bereich der Abwasserbeseitigung in
2023 handelt es sich um die Herstellung der Regenwasser-
ableitung im Gerberweg in der Kernstadt sowie aus dem
Neubaugebiet ,,Unter der Hambach / Am Schieferstiick® im
Stadtteil Kroftel.

Im Rahmen der MaRnahme im Stadtteil Kroftel wird im
Bereich des Baugebietes ein neues Trennsystem hergestellt,
Uber das das Niederschlagswasser aus den Bau- und zusatzlich
aus grofReren AuBengebietsflachen gesammelt und in den
Kroftelbach abgeleitet wird.

Seit 1. Januar 2022 werden die stadtischen Tiefgaragen und
kostenpflichtigen Parkplatze von den Mitarbeitern der
Stadtwerke betreut, wobei die Tiefgaragen ,,Léherplatz* und
»otadthalle* dem Eigenbetrieb als privat gefihrte
Einrichtungen zugeordnet wurden. Ab Juli 2024 werden die
zu sanierenden Flachen in der Tiefgarage Loherplatz vom
Boden bis zur Decke in den Rohbauzustand zuriickversetzt,
dann kann der Aufbau beginnen. Mit hellen, einladenden
Farben und einer deutlich besseren Beleuchtung wird -
vergleichbar mit der Tiefgarage Stadthalle - dann auch die
Tiefgarage Loherplatz punkten. AufRerdem soll eine moderne
Schrankenanlage mit Kennzeichenerkennung die Ein- und
Ausfahrten zlgiger gestalten. Eine Sanierung der Tiefgarage
Loherplatz ist vor allem deshalb dringend notwendig, da
strukturelle Schaden im Bereich der tragenden Elemente wie
Stutzen, AuBenwdnde und auch der Stahlbeton-
geschossdecken vorliegen.

Insgesamt  stehen den  Anwohnern, Dauer- und
Kurzzeitparkern Giber 600 Stellplatze zur Verfligung, und das
rund um die Uhr. Denn beide Tiefgaragen sind auch nachts
gedffnet.

Insgesamt wurde festgestellt, dass der satzungsmaRige
Auftrag zur Wasserversorgung, zur Abwasserbeseitigung, zum
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Betrieb des Bauhofs und die Bewirtschaftung der Parkraume
erfillt werden konnte.

Durch den festgestellten Verlust hat sich die Vermdgenslage
des gesamten Eigenbetriebes um diesen Betrag
verschlechtert. Der Eigenbetrieb war jederzeit in der Lage,
seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Alle
Bereiche des Eigenbetriebes werden unter Beriicksichtigung

Auswirkungen auf die der Versorgungssicherheit konsequent auf Kostensenkungs-
Haushaltswirtschaft und die und Ertragssteigerungspotentiale untersucht und die
Kreditaufnahmen der Stadt Prozesse bzw. Ablaufe weiterhin kontinuierlich verbessert.
Idstein Im Bereich der Abwasserbeseitigung wird die Erfillung der

Eigenkontrollverordnung weiterhin einen hohen finanziellen
Aufwand von den Stadtwerken erfordern. Unter
Berticksichtigung der bereits durchgefihrten
Sanierungsmalnahmen ist mit weiterem Sanierungsbedarf
von ca. 20 Mio. EUR zu rechnen.

Der Eigenbetrieb Stadtwerke ldstein umfasst Tatigkeiten, die
gemaR § 121 Abs. 2 HGO keine wirtschaftliche Bet&tigung
darstellen, sowie Tatigkeiten, die als wirtschaftliche
Betétigung im Sinne des § 121 Abs. 1 HGO einzuordnen sind.
Vor dem Hintergrund der Transparenz- und Nachvoll-
ziehbarkeitspflicht nach § 123a HGO erfolgt die rechtliche
Einordnung nach § 121 HGO differenziert nach Betriebs-

zweigen.
Rechtliche Einordnung nach § 121
HGO (differenziert nach Keine wirtschaftliche Betatigung nach § 121 Abs. 2 HGO:
Betriebszweigen) e Wasserversorgung (gesetzliche Pflichtaufgabe)

e Abwasserbeseitigung (gesetzliche Pflichtaufgabe)
e Bauhof (dient ausschlieBlich der Deckung des
Eigenbedarfs)

Wirtschaftliche Betéatigung nach § 121 Abs. 1 HGO:
e Parkraumbewirtschaftung (gezielte Verwaltung des
offentlichen  Parkraums durch  privatrechtlich
erhobene Entgelte)
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1.1.2 Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen - GmbH

Weldertstrale 7

Anschrift 65510 Idstein

Rechtsform Gesellschaft mit beschrankter Haftung
Grundungsjahr 2018

Gesellschaftsvertrag Letzte Fassung vom 12. Juni 2019

Gegenstand des Unternehmens ist die Pacht und der Betrieb
von Offentlichen Schwimmbadern und Freizeitanlagen. Im
Rahmen der Insolvenz der vorherigen Betreibergesellschaft
erwarb die ISF das Sport- und Freizeitbad Tournesol.

Gegenstand des Unternehmens Der Betrieb des Tournesol durch die ISF dient unter anderem
dazu, das Schul- und Vereinsschwimmen im Rahmen der
Daseinsvorsorge zu ermdglichen und weiterhin ein attraktives
Freizeitangebot anzubieten sowie zur Starkung des Tourismus
in der Region beizutragen.

Geschaftsfuhrer:
Gerhard Dernbecher
Jorg Jansen

Organe inkl. deren Besetzung

Gesellschafterversammlung:

Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Idstein vertreten

durch den Birgermeister Christian Herfurth.

Fur die Geschaftsfiihrer entstanden im Geschaftsjahr 2023

Verguitung der Organmitglieder Aufwendungen in H6he von 62.000 EUR.

Beteiligungen des Unternehmens | Keine

Aufgrund der laufenden Generalsanierung befindet sich das
Tournesol seit dem 1. September 2021 im Ruhebetrieb.

Im Jahr 2023 konnte mit grofen Anstrengungen der Sommer-
betrieb des AuRenschwimmbeckens fiir die Offentlichkeit in
Betrieb genommen werden. Der Betrieb der AuRenanlage
wurde trotz des provisorischen Betriebes (keine Badewasser-
erwarmung, eingeschrankte Umkleidemdglichkeit) erfolg-
reich angenommen.

Stand der Erfillung des Im Zeitraum vom 15.07.2023 bis 01.10.2023 konnten
6ffentlichen Zwecks insgesamt 9.893 Besucher sowie ein Nettoumsatz von rd.
39.100 EUR erzielt werden. Die Eintrittspreise wurden in Ab-
stimmung mit der Stadtverordnetenversammlung reduziert.
Unter den gegebenen Umstédnden sowie der anfanglichen
schlechten Wetterlage kann der Betrieb des AuBenbeckens
als sehr erfolgreich bewertet werden.

Die Zahl der Abonnenten betrug zum Jahresende insgesamt
1.472 und reduzierte sich im Berichtszeitraum um 14 gegen-
Uber dem Vorjahreszeitraum. Der Rickgang betrug damit
0,94 %.
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Die Idsteiner Sport- und Freizeitanlagen - GmbH hat das Jahr
2023 mit einem Verlust von 3.076.200 EUR abgeschlossen
(Vorjahr: Verlust i.H.v. 559.900 EUR). Der Jahresfehlbetrag
wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Auf Grund der laufenden Generalsanierung befindet sich das
Tournesol seit 1. September 2021 im Ruhebetrieb. Der
Zeitraum zwischen dem Beginn der Generalsanierung
(Fruhjahr 2022) bis hin zum Beginn des Geschéaftsjahres 2023
war durch mehrere bautechnische Herausforderungen
begleitet, die zu erhéhten Kosten gefihrt haben.

Die Er6ffnung des Tournesolbades nach der Sanierungsphase
war fir Mai 2023 geplant. Die weiteren Sanierungs-
maflnahmen wurden jedoch durch ein verheerendes Brand-
ereignis am 20. Januar 2023 erheblich gestért. Durch ein
ungeklartes Brandereignis im Bereich der Schwimmmeister-
kabine wurde das gesamte Bad erheblich geschadigt. Der
Bereich Schwimmhalle wurde durch eine besonders starke
Temperaturentwicklung deutlich in Mitleidenschaft gezo-
gen. Chemische Analysen ergaben, dass die Stahlkonstruktion
erhalten werden kann, jedoch der gesamte Dachaufbau sowie
erhebliche Bereiche der technischen Gebaudeausstattung
ersetzt werden miussen. Gleichzeitig stellte die Verrauchung
des gesamten Bades eine erhebliche Beschadigung dar, da die
Rauchgasbeaufschlagung aufwendig durch Spezialkrafte
gereinigt werden musste. In Abstimmung mit dem Ver-
sicherer fir Bauleistungsschaden sowie Gebaudeschaden
musste eine Gesamtschadensfeststellung sowie die Schadens-
regulierung erfolgen. Eine abschlielfende Schadensregulie-
Grundziige des Geschaftsverlaufs | rung ist im Jahr 2023 aufgrund der hohen Umfénglichkeit
noch nicht erfolgt und stellt einen laufenden Prozess dar.

Die wesentliche Aufgabe der ISF GmbH bestand im Jahr 2023
in der Begleitung der Wiederherstellung der Betriebsfahigkeit
von Teilbereichen. Priorisiert wurden dabei die Bereiche
Sauna, Wellness, Fitness und Verwaltung. Die
Betriebsfahigkeit dieser Bereiche wurde fir das 2. Quartal
2024 in Aussicht gestellt.

Gleichzeitig stellte sich im Rahmen der Schadensbegutach-
tung im Bereich Sauna, Wellness und Fitness heraus, dass bei
der Erstellung der Anlage mangelhafte und fehlerhafte
Installationen der technischen Gebaudeausstattung in
Betrieb gegangen waren. Dies fuhrt zu weiteren und unvor-
hergesehenen Kostenerhéhungen in 2024.

Die Stadt Idstein leistete auch 2023 eine
Kapitalmittelzufihrung fir den laufenden Betrieb in Hohe
von 2.495.800 EUR und einen Zuschuss fur Zins- und Tilgung
der aufgenommenen Darlehen in Hohe von 1.329.200 EUR.
Die Gesamtzufiihrung fir das laufende Jahr betrug damit
insgesamt 3.825.000 EUR.

Die Verbindlichkeiten betragen zum 31. Dezember 2023 rd.
20.271.900 EUR. Diese beinhalten Verbindlichkeiten gegen-
Uber Kreditinstitute in Hohe von 18.218.700 EUR,
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Hohe
von 685.700 EUR sowie sonstige Verbindlichkeiten von rd.
1.367.500 EUR. Die Stadt Idstein, als Gesellschafterin der ISF,
birgt fir die gesamten Darlehen gegeniber Kreditinstituten
in Hohe von 18,2 Mio. EUR mit einer Kommunalbirgschaft.
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Die Tatigkeit der ISF GmbH ist mit Verlusten verbunden. Die
Stadt Idstein hat als alleiniger Gesellschafter am 19. Juni
2019 beschlossen, die Gesellschaft mit auskdmmlichen
Mitteln auszustatten.

Auswirkungen auf die
Haushaltswirtschaft und die
Kreditaufnahmen der Stadt
Idstein

Die Geschaftstatigkeit wird aus den vorhandenen Rucklagen
bzw. den Zufiihrungen der Stadt Idstein finanziert. Des
Weiteren sind die Verbindlichkeiten gegeniber Kredit-
instituten in voller Hohe jeweils durch eine Bilrgschaft der
Stadt Idstein gesichert.

Vor diesem Hintergrund sind dauerhaft Auswirkungen auf die
Haushaltswirtschaft der Stadt Idstein zu erwarten.

Vorliegen der Voraussetzungen

nach § 121 Abs.1 HGO Nein

Ja, es handelt sich um Téatigkeiten, die nicht auf eine

Vorliegen der Voraussetzungen wirtschaftliche Betatigung ausgerichtet sind (Sicherstellung
nach § 121 Abs. 2 HGO der Sportinfrastruktur, Forderung von Gesundheit und
Erholung).
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Hochschulstadt Idstein

1.1.3 Stadtentwicklungsgesellschaft Idstein mbH

Kdnig-Adolf-Platz 2

Anschrift 65510 Idstein
Rechtsform Gesellschaft mit beschrankter Haftung
Grundungsjahr 2022

Gesellschaftsvertrag

Letzte Fassung vom 20. Juni 2023

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemall § 2 Abs. 1 des
Gesellschaftsvertrags generell die Stadtentwicklung, das
Stadtmarketing und die Wirtschaftsforderung der Stadt
Idstein. Hierbei wird die Stadt Idstein bei der Entwicklung
eines leistungsfahigen Gemeinwesens, inshesondere bei der
stadtischen  Wirtschafts-, Sozial- und Infrastruktur
unterstitzt. Hierzu gehoéren insbesondere die Standort-
entwicklung mit den Kernaufgaben der Bereitstellung,
Bevorratung, Entwicklung und Vermarktung von Gewerbe-
flachen, (Hybrid-) Immobilien sowie Wohnflachen im Stadt-
gebiet Idstein und jegliche Art von Stadtmarketing und
Wirtschaftsforderung.

Organe inkl. deren Besetzung

Geschaftsfiihrer:
Axel Wilz
Sabine Fritz

Gesellschafterversammlung:
Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Idstein vertreten
durch den Burgermeister Christian Herfurth.

Vergutung der Organmitglieder

Die Mitglieder der Geschaftsfiihrung sind unentgeltlich fir die
STEG tatig. Sie sind hauptberuflich als Beamter bzw. als
Bedienstete der Hochschulstadt Idstein beschéaftigt.

Beteiligungen des Unternehmens

keine

Stand der Erfullung des
offentlichen Zwecks

Im Jahr 2024 soll eine erste Umsetzungsplanung mit den
entsprechenden zeitlichen Entwicklungsparametern zur
Schaffung von Flachen fur den Wohnungsbau und das
Gewerbe erfolgen. Das geplante Gutscheinsystem soll zu
Beginn des Jahres 2025 eingefuhrt werden.

Grundziige des Geschéftsverlaufs

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Idstein mbH (STEG) ist erst
zum Ende des Jahres 2022 gegriundet worden und hat auch im
folgenden Geschéaftsjahr 2023 anlaufbedingt noch keine
Aktivitaten im operativen Bereich entfaltet.

Anlaufbedingt sind auch in 2023 keine Umsatzerldse generiert
und auch keine Investitionen getatigt worden. Das Personal
besteht zunachst nur aus den beiden Geschaftsfihrern. Diese
sind Bedienstete der Hochschulstadt Idstein und als solche
unentgeltlich fur die STEG téatig.

Die Ertragslage stellt sich im Vergleich zum Rumpf-
geschaftsjahr ergebnismaBig annahernd gleich dar. Die
Gesellschaft weist anlauf- und aufgabenbedingt in 2023
unveréndert ein negatives Jahresergebnis in Héhe von 15.000
EUR aus. Es sind wiederum nur Betriebsaufwendungen
entstanden. Diese resultieren nur aus sonstigen betrieblichen
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Aufwendungen, die vor allem aus den Zufihrungen zu den
Ruckstellungen  fur Jahresabschlusskosten sowie aus
Versicherungsleistungen resultieren.

Die Gesellschaft ist anlauf- und aufgabenbedingt derzeit
nicht in der Lage, aus dem laufenden Geschéaftsbetrieb
Jahresiliberschiisse zu erwirtschaften. Sie ist zur Vermeidung
einer llliquiditat und einer Uberschuldung auf Zuzahlungen
der Gesellschafterin  angewiesen. Der von der
Gesellschafterin genehmigte Wirtschaftsplan fir die Jahre
2023 bis 2029 sieht jahrliche Zuzahlungen i. H. v. 75 T. EUR
vor. Es besteht eine Bestandsgefahrdung fir die Gesellschaft
bei Ausbleiben der Zuzahlungen.

Grundsatzlich ist es fiir die Aufrechterhaltung der Liquidité&t
und zur Vermeidung einer mittelfristigen Uberschuldung der
STEG auch in den folgenden Jahren notwendig, eine jahrliche
angemessene Zufuhrung in das Eigenkapital durch die
Gesellschafterin vorzunehmen.

Die Gesellschaft ist bestrebt, nach weiteren Griindungs- und
Anlaufaktivitaten in 2024 eine erste Umsetzungsplanung mit
den entsprechenden zeitlichen Entwicklungsparametern zur
Schaffung von Flachen fur den Wohnungsbau und das
Gewerbe umzusetzen. Das geplante Gutscheinsystem soll zu
Beginn des Jahres 2025 eingefuhrt werden.

Auswirkungen auf die

Haushaltswirtschaft und die Derzeit sind keine negativen Auswirkungen auf die
Kreditaufnahmen der Stadt Haushaltswirtschaft der Stadt Idstein zu erwarten.
Idstein

Vorliegen der Voraussetzungen

nach § 121 Abs.1 HGO Ja, die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO sind erfillt.
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1.1.4 Abwasserverband ldstein

Frankfurter StralRe 28

Anschrift 65520 Bad Camberg
Rechtsform Zweckverband
in Form einer Korperschaft des dffentlichen Rechts
Grundungsjahr 21.12.1973
Satzun vom 20.06.2007,
g zuletzt geéndert am 15.11.2023
Verbandsmitglieder Stadt Idstein, Gemeinde Hiinstetten

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die im Gebiet der
Verbandsmitglieder anfallenden Abwaésser in die von ihm
erbauten Sammler aufzunehmen, zur Klaranlage abzuleiten,
zu reinigen und in ein Gewasser einzuleiten.

Zur Erfullung seiner Aufgaben baut, betreibt und unterhalt
der Verband die fir das Gebiet notwendigen Abwasser-
anlagen; ausgenommen die ortlichen Abwasseranlagen
(Ortsentwasserung).

Gegenstand des Unternehmens

Der Verband darf sich zur Erfullung seiner Aufgaben Dritter
bedienen.

Geschaftsfuhrer:
Dipl.-Ing. Matthias Fink

Verbandsvorsitzender:
Blrgermeister Christian Herfurth, Idstein

Verbandsversammlung:
Dr. Birgit Anderegg, ldstein
Dr. Rainer Dambeck, Idstein-Nieder-Oberrod
Andreas Ott, Idstein
Patrick Enge, Idstein
Dr. Thomas Hahn, Idstein
Svenja C. Milster, Idstein-Wérsdorf
Organe inkl. Deren Besetzung Martin Stappel, Idstein-Worsdorf
Horst Kaltwasser, Hiinstetten-Beuerbach
Helmut Lange, Hunstetten
Udo Reuter, Hlnstetten
Bianca Wettengl, Hiinstetten

Verbandsvorstand:
Burgermeister Christian Herfurth, Idstein
Stadtratin Ute Guckes-Westenberger, Idstein-Heftrich
(bis 05.12.2023)
Stadtrat Dr. Heinz Ludwig Berger, Idstein (ab 05.12.2023)
Stadtrat Carsten Enge, Idstein
Burgermeister Jan Kraus, Hinstetten-Wallbach
Beigeordneter Ali Emamalizadeh, Hinst.-Wallrabenstein

Die Vergitung der Organe und der Geschaftsfuhrung wird
Vergltung der Organmitglieder zentral durch den Klaranlagenbetriebsverband vorgenom-
men.
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In 2023 erhielten die Mitglieder des Vorstandes 6.101 EUR und
die Mitglieder der Verbandsversammlung 550 EUR.

Der Abwasserverband ldstein hat eine Beteiligung am Klar-
anlagenbetriebsverband, Bad Camberg. Dieser fuhrt die
Geschéafte und das Personal. Seit 01.01.2015 betragt die
Beteiligung 26,5 %.

Beteiligungen des Unternehmens

Der Kostenbeitrag an dem Abwasserverband Idstein erfolgt in
Form einer jéhrlichen Verbandsumlage, die von den Stadt-
werken der Stadt Idstein getragen wird. Die Héhe der Umlage
fur das Jahr 2023 betrug 1.351.100 EUR.

Uber den Stand der Erfilllung des 6ffentlichen Zwecks geben
u. a. die folgenden Kennzahlen Auskunft:

Stand der Erfillung des
offentlichen Zwecks Entwicklung des Abwasseraufkommens 2022-2023
(Idstein - Kernstadt und die dazugehdrigen 11 Stadtteile)

2022 2023
Gesamt 1.162.975 cbm 1.081.455 cbm

Anteil AV ldstein 1.006.304 cbm 934.786 cbm

Der Verband hat das Haushaltsjahr 2023 mit einem Gewinn
von 171.500 EUR abgeschlossen (Vorjahr: 181.400 EUR).
Dieser Betrag soll der Gewinnrucklage zugefiihrt werden.

Die Umsatzerldse setzen sich aus den Umlagen flr Betriebs-
kosten und fur den Kapitaldienst zusammen. Die sonstigen
betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die
Umlagen an den Klaranlagenbetriebsverband (KBV) fir
Personal- und Betriebskosten. Die Zinsen umfassen aus-
schlieBlich Bankzinsen fir Kreditinstitute bzw. Verwahr-
entgelte fur Bankguthaben.

Investitionen in 2023:

Klaranlagen
e Bauwerke 231.020 EUR
e Maschineller Teil 1.850 EUR
o h lauf e Elektrotechnischer Teil 44.664 EUR
Grundzige des Geschaftsverlaufs Betriebs- und Geschéaftsausstattung 1.672 EUR
Anlagen im Bau 49.546 EUR

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte ausschlie3lich
Uber die Innenfinanzierung, eine Darlehensaufnahme war
nicht erforderlich.

Genehmigungspflichtige  UberplanméaBige  Aufwendungen
bzw. Ausgaben sind in 2023 nicht entstanden.

Entwicklung des Anlagevermdgens in 2023:

Stand zum 01.01.23 9.405.240 EUR
Anlagezugéange 328.852 EUR
Investitionszuschisse 0,00 EUR
Anlageabgange 0,00 EUR
Abschreibungen -837.866 EUR
Stand zum 31.12.23 8.896.226 EUR

Seite 16



Beteiligungsbericht 2023 Hochschulstadt Idstein

Anderungen im Bestand der zum Verband gehérenden
Grundstiicke traten in 2023 nicht ein. Die Anlagenzugénge
betreffen Uberwiegend die Klaranlage, die im Folgenden
aufgefuhrt sind:

e Anschluss Strinz-Trinitatis + 23.051 EUR
Ketternschwalbach

e Umbau RUB"s 25.772 EUR

o Kléaranlage Neubau + Erweiterung 724 EUR

e Erneuerung E-Technik 277.534 EUR

e Erwerb bewegl. Gegenstande 1.672 EUR

Zum 31.12.2023 werden Anlagen im Bau in Hohe von 464.543
EUR ausgewiesen (davon Zugange von 49.546 EUR).

Haftungsverhaltnisse und sonstige finanzielle Verpflich-
tungen gemal § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag
nicht. Es wurden keine Geschafte gemall § 285 Nr.3 HGB
getatigt, die aktuell oder zukunftig Auswirkungen auf die
Finanzlage des Verbandes haben kdnnten.

Auswirkungen auf die
Haushaltswirtschaft und die
Kreditaufnahmen der Stadt
Idstein

Auf Grund des positiven Jahresergebnisses sind keine
negativen Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der
Stadt Idstein zu erwarten.

Vorliegen der Voraussetzungen

nach § 121 Abs.1 HGO Nein

Ja, es handelt sich um Tatigkeiten, die nicht auf eine
wirtschaftliche Betatigung ausgerichtet sind (gesetzliche
Pflichtaufgabe im Bereich der Abwasserentsorgung).

Vorliegen der Voraussetzungen
nach § 121 Abs. 2 HGO
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1.2  Beteiligungen < 50 % und > 20 %

1.2.1 Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau-Taunus

Martin-Luther-Stralte 13

Anschrift 65307 Bad Schwalbach

Rechtsform Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH)
1949 als Gemeinnitzige Wohnungsbau Untertaunus GmbH

Grundungsjahr Nach Wegfall der Gemeinnitzigkeit im Jahr 1990
Umbenennung auf Kommunale Wohnungsbau GmbH Rheingau-
Taunus

vom 28.01.1949,

Gesellschaftsvertrag zuletzt geandert am 26.03.2020

RTK Holding, Stadt Idstein, Stadt Taunusstein,

sowie die Gemeinden/Stadte Aarbergen, Bad Schwalbach,
Gesellschafter Eltville am Rhein, Geisenheim, Heidenrod, Hohenstein,
Hinstetten, Kiedrich, Lorch am Rhein, Niedernhausen,
Oestrich-Winkel,  Rudesheim, Waldems, Walluf und
Schlangenbad

Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial
verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten
der Bevolkerung (gemeinnitziger Zweck).

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und
verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen,
darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann
aulBerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des
Stadtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben tber-
nehmen, Grundstiicke erwerben, belasten und verauRern
sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschafts-
anlagen und Folgeeinrichtungen, Laden und Gewerbebauten
sowie soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen
und Dienstleistungen bereitstellen.

Gegenstand des Unternehmens

Geschéftsfuhrung:
Joachim Ditmar Joest

Aufsichtsrat:
Landrat Frank Kilian, RTK-Holding (Vorsitzender bis
03.07.2023)
Landrat Sandro Zehner, RTK-Holding (Vorsitzender ab
) 20.07.2023)
Organe inkl. Deren Besetzung Burgermeister Christian Herfurth, Idstein
(stellv. Vorsitzender)
Biurgermeister Volker Diefenbach, Heidenrod
Burgermeister Patrick Kunkel, Eltville am Rhein
Blrgermeister Nikolaos Stavridis, Walluf
Blrgermeister Sandro Zehner, Taunusstein
(bis 20.07.2023)
Blrgermeister Joachim Reiman, Taunusstein
(ab 09.10.2023)
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Erster Stadtrat Bjérn Sommer, Oestrich-Winkel

Gesellschafterversammlung:
Landrat Frank Kilian, RTK-Holding (bis 03.07.2023)
Landrat Sandro Zehnerau, (ab 20.07.2023)
Blrgermeister Matthias Rudolf, Aarbergen
Blrgermeister Markus Oberndorfer, Bad Schwalbach
Burgermeister Patrick Kunkel, Eltville am Rhein
Blrgermeister Christian ABmann, Geisenheim
Birgermeister Volker Diefenbach, Heidenrod
Burgermeister Daniel Bauer, Hohenstein
Blrgermeister Jan Kraus, Hiinstetten
Burgermeister Christian Herfurth, Idstein
Blrgermeister Winfried Steinmacher, Kiedrich
Blrgermeister Ivo Reliler, Lorch
Birgermeister Joachim Reimann, Niedernhausen
Blrgermeister Kay Tenge, Oestrich-Winkel
Burgermeister Klaus Zapp, Riudesheim
BlUrgermeister Sandro Zehner, Taunusstein
(bis 19.07.2023)
Erster Stadtrat Peter Lachmuth Taunusstein
(ab 20.07.2023)
Burgermeister Marco Eyring, Schlangenbad
Birgermeister Markus Hies, Waldems
BlUrgermeister Nikolaos Stavridis, Walluf

Fur die Verglitung der Geschaftsfuhrer wurde die
Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB in Anspruch genommen,
die besagt, dass die Angaben Uber die Gesamtvergitung
unterbleiben kdnnen, wenn sich dadurch die Vergltung eines
Vergiitung der Organmitglieder Mitglieds feststellen lassen.

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten je Sitzung eine Vergitung
von 40 EUR. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 2.200 EUR an
Aufwandsentschadigungen fur Sitzungsgelder bzw. Tatigkeiten
im Bau-, Fach- und Prifungsausschuss gezahlt.

Beteiligungen des Unternehmens Die Gesellschaft halt keine Beteiligungen.

Uber den Stand der Erfullung des ¢ffentlichen Zwecks geben
u. a. die folgenden Kennzahlen Auskunft:

2022 2023
Wohnungssuchende 512 334
gesamt
Davon ausléndische
- 304 186
Stand der Erfiillung des Blrger
offentlichen Zwecks Wohnungsvermittlungen 27 24

Bei folgenden Wohnungen der Kommunalen Wohnungsbau
GmbH besitzt die Stadt Idstein ein Benennungsrecht:

Idstein-Kern = 308 Wohnungen
Idstein-Worsdorf = 50 Wohnungen
Idstein-Heftrich = 9 Wohnungen
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Die Gesellschaft hat das Haushaltsjahr 2023 mit einem
Gewinn von 1.251.500 EUR abgeschlossen (Vorjahr: 1.465.400
EUR). Der Bilanzgewinn soll in die Bauerneuerungsriicklage
gemal § 22 Absatz 2 des Gesellschaftervertrages zugefiihrt
werden.

Die Umsatzerlése wurden ausschliellich im Rahmen der
Vermietung von Wohn- und Geschéaftsgebauden sowie durch
die Erbringung von Verwaltungs- und Betreuungstatigkeiten
gegenliber Dritten erzielt. Im Geschéaftsjahr 2023 hat der
Besitz-, Nutzen- und Lasteniibergang flr eine bereits im Jahr
2022 kaufvertraglich beurkundete Immobilie stattgefunden.
Daraus ergab sich ein Gewinn aus dem Verkauf von
Grundstiick und Gebaude von 276.881,33 EUR. Die
Umstellung der Vorratsbewertung fir lageféhige Heizstoffe
wie Ol und Holzpellets fiihrte zu einem periodenfremden
Ertrag von 51.089 EUR.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Leerstandquote von 3,08 %
auf 3,26 % Ende 2023 angestiegen. Die Erhdhung ist auf
laufende  Wohnungsmodernisierungen im  Zuge des
Mieterwechsels zuriickzufihren.

Im Geschéaftsjahr 2023 hat die kwb die Neubautéatigkeit flr
den eigenen Bestand fortgesetzt und den Bau von 25 Wohn-
einheiten im Geschosswohnungsbau weiter vorangetrieben.
Das Projekt ist der dritte Teil eines Stadtumbauprojektes und
Grundziige des Geschaftsverlaufs | Wird voraussichtlich im Dezember 2024 fertiggestellt.
Insgesamt werden rund 11,9 Mio. EUR in den Neubau
investiert.

Im Januar ist durch Brandstiftung ein Mehrfamilienhaus mit
19 Wohneinheiten so stark beschadigt worden, dass das
Objekt unbewohnbar geworden ist. Das Objekt musste
bilanziell vollstandig abgeschrieben werden. In die Schaden-
beseitigung und die im Zuge dessen erfolgte energetische
Modernisierung hat die kwb 2,1 Mio. EUR investiert.

Des Weiteren wurde mit energetischen Modernisierungs-
arbeiten an sechs Wohnobjekten mit insgesamt 57 Wohn-
einheiten begonnen. Hier werden insgesamt 10,2 Mio. EUR
investiert. Der Abschluss der Modernisierungsmalinahmen
wird bis Mitte 2024 erwartet. Insgesamt lagen die
Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Neubauleistungen im
Jahr 2023 bei 12.386.400 EUR.

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 3.243.100
EUR auf 191.022.700 EUR angestiegen. Zu dem Anstieg haben
in erster Linie die Investitionen in den Immobilienbestand
und deren Fremdfinanzierung beigetragen.

Auf der Passivseite resultiert der Anstieg vor allem aus dem
Aufbau von Finanzverbindlichkeiten um 940.700 EUR zur
Finanzierung der Investitionen in das langfristige Anlage-
vermoégen sowie aus gestiegenen Betriebs- und Nebenkosten-
vorauszahlungen der Mieter von 6.832.200 EUR.

Auswirkungen auf die Haushalts- | Auf Grund des positiven Jahresergebnisses sind derzeit keine
wirtschaft und die Kredit- negativen Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der
aufnahmen der Stadt Idstein Stadt Idstein zu erwarten.

Vorliegen der Voraussetzungen

nach § 121 Abs.1 HGO Ja, die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO sind erfillt.
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1.3

Beteiligungen < 20%

1.3.1 AOGR Erneuerbare Energien Rheingau-Taunus

Heimbacher StraRe 7

Anschrift 65307 Bad Schwalbach
Rechtsform Anstalt des 6ffentlichen Rechts
Grundungsjahr 2017

Satzung vom 08.04.2017

Anstaltstrager

Stadte Bad Schwalbach, Eltville am Rhein, Idstein, Lorch,
Oestrich-Winkel, Taunusstein

Gemeinden Heidenrod, Hohenstein, Hinstetten, Kiedrich,
Niedernhausen, Waldems, Walluf

Ab 2024 Gemeinde Schlangenbad

Gegenstand des Unternehmens

Die Anstalt hat die Aufgabe, auf dem Gebiet der Erzeugung,
Speicherung und Einspeisung und des Vetriebs von Strom,
Warme und Gas aus erneuerbaren Energien sowie der
Verteilung von elektrischer und thermischer Energie bis zum
Hausanschluss im raumlichen Gebiet ihrer Tréager und deren
regionalen Umfeld tatig zu werden.

Zur Erreichung der Aufgabe kann die Anstalt Geschéftsanteile
an der SolarProjekt Rheingau-Taunus GmbH (SPRT) Uber-
nehmen und halten sowie in der Gesellschafterversammlung
der SPRT die Interessen der Stadte und Gemeinden vertreten.

Organe inkl. Deren Besetzung

Vorstand:
Burgermeister Volker Diefenbach (Vorsitzender)
Burgermeister Nikolaos Stavridis (stellv. Vorsitzender)
Burgermeister Joachim Reimann (stellv. Vorsitzender)

Verwaltungsrat:
Burgermeister Markus Obernddrfer, Bad Schwalbach
Burgermeister Patrick Kunkel, Stadt Eltville
Burgermeister Volker Diefenbach, Heidenrod
Burgermeister Daniel Bauer, Gemeinde Hohenstein
Burgermeister Jan Kraus, Hunstetten
Burgermeister Christian Herfurth, Idstein
Blurgermeister Winfried Steinmacher. Kiedrich
Burgermeister Ivo Refdler, Lorch
Blrgermeister Joachim Reimann, Niedernhausen
Burgermeister Kay Tenge, Oestrich-Winkel
Blrgermeister Sandro Zehner, Taunusstein
Burgermeister Markus Hies, Gemeinde Waldems
Birgermeister Nikolaos Stavridis, Walluf

Beteiligungen des Unternehmens

Die Anstalt hat eine Beteiligung an der EE-RTK GmbH. Die
Beteiligung betragt seit Juni 2017 25,1 %.

Grundziige des Geschéftsverlaufs

Das Haushaltsjahr 2023 ist mit einem Verlust von 5.057 EUR
abgeschlossen worden (Vorjahr: Gewinn i.H.v. 1.778 EUR).
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Durch die Gewinnausschiuttung 2022 als Gesellschafter der E2
RT GmbH wurden in 2023 Einnahmen in Héhe von 4.844,80
EUR erzielt. Aufwendungen sind vor allem fur die Prufungen
der Jahresabschlisse 2019-2022 entstanden, wodurch
Mehrkosten in H6he von rund 6 T EUR entstanden sind.

Die A6R beschaftigt kein Personal und tatigt keine Geschéafte
und Investitionen. Sie beschrankt sich weitgehend auf die
Beteiligung an der EE-RTK GmbH, so dass Aufwendungen nur
fur die satzungsgemalie Organisation der Verwaltungsrats-
und der Vorstandsarbeit (u.a. Rechnungsprifung, Verdffentli-
chungen, Porto, Raummieten, Bewirtung) in Hohe von ca.
1.000 bis 4.000 EUR im Jahr entstehen.

Die Projekte »oolarpark Niedernhausen* und
»Schlossterrassen Johannisberg®“ konnten 2023 umgesetzt
werden. Eine geplante Eigenkapitalerhdhung der GmbH war
nicht notig, da diese schon 2022 geleitet wurde. Diese
Sonderposten werden in die mittelfristige Finanzplanung
einflieBen und in der Bilanz als verbucht und entsprechend
aufgelost.

Nach den Projekten bis 2022 gibt es von der IKZ-Férderung
noch einen Rest von 11.196 EUR, die dann in 2024 (Nahwéarme
Fuchshohl) aktiviert werden. Die Férdermittel werden im
Zuge dessen weitestgehend aufgebraucht sein.

Fur weitere Projekte nach der ,,Fuchshohl* ab 2025 sind die
Eigenkapitalerhdhungen komplett von den beteiligten
Kommunen zu tragen. Es wird jéhrlich ca. 25.000 EUR fir
durchschnittliche Projekte ausgegangen. Eine Ausnahme
stellt das groRe Photovoltaik-Projekt in Kiedrich dar. Hier
wird auf das Einzelprojekt bezogen eine einmalig hohere
Eigenkapitalerhdhung notwendig.

Zur Umsetzung weiterer Projekte ist jeweils Uber eine
weitere Eigenkapitalerhéhung zu diskutieren, um die
jeweilige Projektfinanzierung sicher zu stellen.

Auswirkungen auf die

Haushaltswirtschaft und die Derzeit sind Kkeine negativen Auswirkungen auf die
Kreditaufnahmen der Stadt Haushaltswirtschaft der Stadt Idstein zu erwarten.
Idstein

Vorliegen der Voraussetzungen

nach § 121 Abs.1 HGO Ja, die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO sind erfillt.
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1.3.2 Wasserbeschaffungsverband Rheingau-Taunus

Platter Strafte 158

Anschrift 65193 Wiesbaden

Wasser- und Bodenverband

Rechtsform in Form einer Korperschaft des dffentlichen Rechts

Grundungsjahr 1971

vom 20.01.1971,

Satzung zuletzt geandert am 04.11.2014

Stadte Bad Schwalbach, Geisenheim, Idstein, Lorch und
Taunusstein,

Verbandsmitglieder Gemeinden Heidenrod, Hohenstein, Hiinstetten, Waldems,
Rheingauwasser GmbH, Stadtwerke Rudesheim am Rhein
GmbH

Der Verband hat die Aufgabe, das fur die Stadte und
Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises erforderliche Trink-
wasser zu beschaffen und zu liefern. Zur Erfullung seiner
Aufgaben hat der Verband die notwendigen Anlagen zu
planen, zu erstellen, zu betreiben und zu unterhalten. Er hat
Gegenstand des Unternehmens auch die erforderlichen Grundstuicke sowie die Grundstiicks-
und Durchleitungsrechte zu beschaffen.

Das Recht der Mitglieder, eine eigene Wasserversorgung
einschlieldlich entsprechender Anlagen zur Optimierung der
Eigenwasserversorgung sowie des Fremdwasserbezuges zu
betreiben, bleibt hiervon unberihrt.

Geschéftsfuhrer:
Birgermeister a. D. Paul Weimann

Verbandsvorsteher:
Burgermeister Daniel Bauer, Hohenstein

Verbandsvorstand:

) Burgermeister Daniel Bauer, Hohenstein
Organe inkl. deren Besetzung Biirgermeister Christian ARmann, Geisenheim
Burgermeister Volker Diefenbach, Heidenrod
Burgermeister Christian Herfurth, Idstein
Burgermeister Markus Hies, Waldems
Blrgermeister Ivo Reller, Lorch

Burgermeister Markus Obernddrfer, Bad Schwalbach
Burgermeister Klaus Zapp, Ridesheim am Rhein
Blrgermeister Nicolaos Stavridis, Walluf fur
Rheingauwasser GmbH (bis 31.12.2023)

Fur die Vergutung der Geschaftsfuhrer wurde die Schutz-
klausel gem. § 286 Abs. 4 HGB in Anspruch genommen, die
besagt, dass die Angaben Uber die Gesamtvergutung

) L unterbleiben kénnen, wenn sich dadurch die Vergltung eines
Vergltung der Organmitglieder Mitglieds feststellen lassen.

An die Mitglieder des Verbandsvorstands wurden in 2023
Aufwandsentschadigungen gezahlt, deren Ho6he nicht
beziffert wurde (2022: 9.000 EUR).

Beteiligungen des Unternehmens | Keine
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Uber den Stand der Erfilllung des 6ffentlichen Zwecks geben
u. a. die folgenden Kennzahlen Auskunft:

i Wasserabnahme durch die Stadt Idstein
Stand der Erfullung des Der Verband liefert der Stadt Idstein eine tagliche
6ffentlichen Zwecks Grundlastmenge von 900 m3.

Darliber hinaus gibt es zusatzliche Optionsmengen-
bestellungen:

April-September = 100 m3

Der Verband hat das Haushaltsjahr 2023 mit einem Verlust
von 5.600 EUR abgeschlossen (Vorjahr: Gewinn 140.700 EUR).

Der Verband erzielte Umsatzerldse in Hohe von 6.126 EUR
und lag damit unter dem Wert des Vorjahres. Der Material-
aufwand ist leicht zurlickgegangen, wahrend die
Instandhaltungs- und Reparaturkosten gestiegen sind. Die
Personalaufwendungen und Abschreibungen sind nahezu
unverandert zum Vorjahr.

Die von Hessenwasser GmbH & Co. KG bezogenen Wasser-
mengen sind im Vergleich zum Vorjahr zurliickgegangen. Die
Spitzenwasserabnahme ist ebenfalls stark zuriickge-gangen.

Die Rohrbriiche haben sich zumindest im Vergleich zum
Grundziige des Geschaftsverlaufs | vorjanr verringert. Die Geschaftsfuhrung wird in Abstimmung
mit der technischen Betriebsfilhrung die Gesamtentwicklung
intensiv beobachten, um gegebenenfalls rechtzeitig Investi-
tionen zur Ertiichtigung der Leitungen zu tatigen.

Die MalRnahme DE Schierstein wurde in 2022 technisch
weitestgehend abgeschlossen und im Dezember 2022 in
Betrieb genommen. Fur die MaBnahme DE Lichtewald wurde
ein Planungsauftrag vergeben. Das Vergabeverfahren wird
erst Ende 2024 beginnen kdnnen, da erhebliche Lieferver-
z6gerungen festzustellen sind.

Zukinftige erforderliche Investitionen zur Vermeidung des
reparaturbedingten Aufwands sind nur leistbar bei Neu-
aufnahme von Darlehen und der Anhebung der Wasserpreise.

Auswirkungen auf die
Haushaltswirtschaft und die
Kreditaufnahmen der Stadt
Idstein

Auf Grund des geringen negativen Jahresergebnisses sind
derzeit keine negativen Auswirkungen auf die Haushalts-
wirtschaft der Stadt Idstein zu erwarten.

Vorliegen der Voraussetzungen

nach § 121 Abs.1 HGO Nein

Ja, es handelt sich um Tatigkeiten, die nicht auf eine

Vorliegen der Voraussetzungen wirtschaftliche Betatigung ausgerichtet sind (gesetzliche
nach § 121 Abs. 2 HGO Pflichtaufgabe im Bereich der 6ffentlichen Wasser-
versorgung).
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1.3.3 Abwasserverband Emsbachtal

Frankfurter Stralle 28

Anschrift 65520 Bad Camberg
Rechtsform Wasser- und Bodenverband
in Form einer Korperschaft des dffentlichen Rechts
. . 1969 (Zusammenschluss ,,Mittlere Ems* und ,,Obere Ems* ab
Grundungsjahr
2015)
vom 11.12.2013,
Satzung

zuletzt gedndert am 01.01.2022

Stadte Bad Camberg und Idstein

Verbandsmitglieder Gemeinden Selters (Taunus), Waldems und Glashitten

Ab dem 01.01.2015 schlieBen sich die Abwasserverbande
Obere Ems und Mittlere Ems zum Abwasserverband
Emsbachtal zusammen.

Der Verband hat die Aufgabe, alle im Verbandsgebiet
anfallenden Abwasser abzufiihren, zu verwerten, zu reinigen
und in ein Gewasser einzuleiten. Davon unberihrt bleibt die
Pflicht der Mitglieder nach § 37 Hessisches Wassergesetz
(HWG) in der jeweils gultigen Fassung, die in ihrem
Hoheitsbereich anfallenden Abwéasser zu sammeln und den
Anlagen des Verbandes zuzufihren.

Gegenstand des Unternehmens

Der Verband darf sich zur Erfillung seiner Aufgaben Dritter
bedienen.

Geschaftsfihrer:
Dipl.-Ing. Matthias Fink

Verbandsvorsteher:
Burgermeister Jens-Peter Vogel, Bad Camberg
(bis 24.04.2023)
Burgermeister Daniel Ruhl, Bad Camberg (ab 06.07.2023)

Verbandsversammlung:
Daniel Ruhl, Bad Camberg (bis 05.07.2023)
Tarik Cinar, Bad Camberg (ab 18.09.2023)
Torsten Gomoletz, Bad Camberg
Bernd B6R, Selters-Eisenbach
Organe inkl. Deren Besetzung Peter Schnierer, Selters (Taunus)
Dipl.-Ing. Mustafa D6nmez, Waldems
Dr. Edmund Nickel, Waldems-Bermbach
Peter Piaskowski, Idstein-Heftrich
Patrick Enge, ldstein-Heftrich
Matthias Hogn, Glashutten
Martin Pritz, Glashitten

Verbandsvorstand:
Blrgermeister Jens-Peter Vogel, Bad Camberg
(bis 24.04.2023)
Burgermeister Daniel Ruhl, Bad Camberg (ab 06.07.2023)
Michael Diehl, Bad Camberg
Burgermeister Jan Pieter Subat, Selters
Burgermeister Markus Hies, Waldems
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Blrgermeister Christian Herfurth, Idstein
Burgermeister Thomas Ciesielski, Glashutten

Vergltung der Organmitglieder

Die Vergltung der Organe und der Geschaftsfuhrung wird
zentral durch den Klaranlagenbetriebsverband vorgenom-
men.

In 2023 erhielten die Mitglieder des Vorstandes 6.615 EUR und
die Mitglieder der Verbandsversammlung 1.125 EUR.

Beteiligungen des Unternehmens

Der Verband hat eine Beteiligung am Klaranlagenbetriebs-
verband. Dieser fuhrt die Geschéfte und das Personal. Seit
2022 betragt die Beteiligung 27,9 %.

Stand der Erfillung des
offentlichen Zwecks

Der Kostenbeitrag an dem AV Emsbachtal erfolgt in Form
einer jahrlichen Verbandsumlage, die von den Stadtwerken
der Stadt Idstein getragen wird. Die H6he der Umlage fir das
Jahr 2023 betrug 249.700 EUR.

Uber den Stand der Erfiilllung des 6ffentlichen Zwecks geben
u. a. die folgenden Kennzahlen Auskunft:

Entwicklung des Abwasseraufkommens 2022-2023
(Idstein - Kernstadt und die dazugehérigen 11 Stadtteile)

2022 2023
Gesamt 1.162.975 cbm 1.081.455 cbm
Anteil AV
Emsbachtal 109.364 cbm 101.829

Grundziige des Geschaftsverlaufs

Der Verband hat das Haushaltsjahr 2023 mit einem Gewinn
von 296.400 EUR abgeschlossen (Vorjahr: 364.900 EUR).
Der Gewinn soll der allgemeinen Riicklage -Gewinnriicklage-
zugefuihrt werden.

Die Umsatzerlose setzten sich aus den Umlagen fiir Betriebs-
kosten und fir den Kapitaldienst zusammen. Die sonstigen
betrieblichen Ertrage betreffen die Entnahme aus der
Umlagenausgleichsriickstellung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im
Wesentlichen die Umlagen an den Klaranlagenbetriebs-
verband (KBV) fur Personal- und Betriebskosten. Die Zinsen
umfassen ausschliefllich Bankzinsen fur Kreditinstitute bzw.
Verwahrentgelte fir Bankguthaben.

Investitionen in 2023
Klaranlagen

e Bauwerke 124.475 EUR
e Maschineller Teil 152.380 EUR
e Elektrotechnischer Teil 34.498 EUR
e AuRenanlagen 27.568 EUR
Anlagen im Bau 110.434 EUR

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte ausschlieflich
Uber die Innenfinanzierung, eine Darlehensaufnahme war
nicht erforderlich. Der Verband kommt dadurch der
langjahrigen Forderung der Kommunalaufsicht nach, die
Kreditaufnahmen nachhaltig zu reduzieren.
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Genehmigungspflichtige  UberplanméaRige
bzw. Ausgaben sind 2023 nicht entstanden.

Aufwendungen

Entwicklung des Anlagevermdgens in 2023:
Stand zum 01.01.23 18.629.701 EUR

Anlagezugange 450.880 EUR
Anlageabgange 0,00 EUR
Zuschuss Anlagevermdgen 0,00 EUR

-1.504.682 EUR
17.575.899 EUR

Abschreibungen
Stand zum 31.12.23

Anderungen im Bestand der zum Verband gehérenden
Grundstiicke traten in 2023 nicht ein.

Die Anlagenzugange betreffen insgesamt sowohl die Klar-
anlage als auch Kanal und Regenuberlaufbecken, die im
Folgenden aufgefuhrt sind:

e Erganzungen Klaranlage 296.812 EUR
e Betonsanierung KA 61.133 EUR
e Erneuerung Maschinentechnik 1.950 EUR
e Erneuerung E-Technik 89.458 EUR

Zum 31.12.2023 werden Anlagen im Bau in Hohe von 136.474
EUR ausgewiesen (davon Zugénge von 110.434 EUR). Diese
betreffen im Wesentlichen die Ingenieurleistungen und
Baurechnungen fur Betonsanierung Vorklarbecken, die
Erneuerung der Heizungsanlage, die Erneuerung der
Schaltanlagen und die Phosphat-Elimination (Leitbleche) der
Kléranlage Niederselters.

Haftungsverhaltnisse und sonstige finanzielle Verpflichtun-
gen gemal § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.
Es wurden auch keine Geschafte gemaR § 285 Nr.3 HGB
getatigt, die aktuell oder zuklnftig Auswirkungen auf die
Finanzlage des Verbandes haben kénnten.

Auswirkungen auf die
Haushaltswirtschaft und die
Kreditaufnahmen der Stadt
Idstein

Auf Grund des positiven Jahresergebnisses sind keine
negativen Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der
Stadt Idstein zu erwarten.

Vorliegen der Voraussetzungen
nach § 121 Abs.1 HGO

Nein

Vorliegen der Voraussetzungen
nach § 121 Abs. 2 HGO

Ja, es handelt sich um Tatigkeiten, die nicht auf eine
wirtschaftliche Betatigung ausgerichtet sind (gesetzliche
Pflichtaufgabe im Bereich der Abwasserentsorgung).
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1.3.4 AOGR Forst- und Holzkontor Rheingau-Taunus

Baderstrale 47

Anschrift 65321 Heidenrod

Rechtsform Anstalt des 6ffentlichen Rechts
Grundungsjahr 2018

Satzung vom 07.12.2018

Stadte Bad Schwalbach, Eltville am Rhein, Geisenheim,
Idstein, Lorch, Oestrich-Winkel, Ridesheim am Rhein,
Taunusstein

Gemeinden Aarbergen, Heidenrod, Hohenstein,
Hiinstetten, Kiedrich, Niedernhausen, Schlangenbad,
Waldems, Walluf

Verbandsmitglieder

Die Anstalt hat die Aufgabe, den Holzverkauf des durch die
Forstbetriebe bzw. die Dienstleister der Anstaltstrager
bereitgestellten Holzes vorzunehmen. Dazu haben die
Forstbetriebe bzw. Dienstleister die notwendigen Wald-
wirtschaftsplandaten zu liefern, um der Anstalt die
Vertragsdispositionen und -abschliisse im Vorgriff auf die
Holzernte zu ermdglichen.

Gegenstand des Unternehmens Dariiber hinaus kann die Anstalt auf Antrag einer, mehrerer
oder aller Anstaltstrager die forstliche Bewirtschaftung
durch eigenes Personal oder beauftragte Dritte
organisieren, die Bewirtschaftung der Waldflachen der
Anstaltstrager und der zur Aufforstung bestimmten
Grundstiicke verbessern, Strukturméngel tberwinden und
im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit die
Bewirtschaftung der  angeschlossenen  Waldflachen
koordinieren.

Vorstand:
Biurgermeister Volker Diefenbach, Heidenrod
(Vorsitzender)
BlUrgermeister Sandro Zehner, Taunusstein
(stellv. Vorsitzender bis 30.06.2023)
BlUrgermeister Joachim Reimann, Niedernhausen
(stellv. Vorsitzenden ab 29.11.2023)
Burgermeister Markus Hies, Waldems
BlUrgermeister Patrick Kunkel, Eltville am Rhein
Birgermeister Winfried Steinmacher, Kiedrich

Organe inkl. deren Besetzung Verwaltungsrat: )
Blrgermeister Matthias Rudolf, Aarbergen

Burgermeister Markus Obernddrfer, Bad Schwalbach
Burgermeister Patrick Kunkel, Stadt Eltville
Birgermeister Christian ABmann, Geisenheim
Burgermeister Volker Diefenbach, Heidenrod
Blrgermeister Daniel Bauer, Gemeinde Hohenstein
Burgermeister Jan Kraus, Hinstetten
Burgermeister Christian Herfurth, Idstein
Birgermeister Winfried Steinmacher, Kiedrich
Burgermeister Ivo Refiler, Lorch

Bilrgermeister Joachim Reimann, Niedernhausen
Blrgermeister Carsten Sinf3, Oestrich-Winkel
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Burgermeister Klaus Zapp, Ridesheim am Rhein
Burgermeister Marco Eyring, Schlangenbad
Burgermeister Sandro Zehner, Taunusstein

(bis 30.06.2023)

Birgermeister Markus Hies, Gemeinde Waldems
Blrgermeister Nikolaos Stavridis, Walluf

Beteiligungen des Unternehmens Keine

Im Geschéaftsjahr 2023 wurden insgesamt 101.441 Fm
vermarktet. Der Bereich Export nach Asien betraf mit
11.175 Fm nur noch 1/5 der Vorjahresmenge. In
Deutschland bzw. an Sagewerken in Anreinerstaaten
wurden 23.585 Fm vermarktet.

Stand der Erfillung des
offentlichen Zwecks

Die Anstalt hat das Haushaltsjahr 2023 mit einem Gewinn
von 20.500 EUR abgeschlossen (Vorjahr: 130.200 EUR).

Der Vorstand und die Geschéaftsfuhrung hatten aufgrund zu
erwartender Einbriche der Vermarktungsmengen zu
Entschadigungszahlungen je Festmeter ein Flachenentgelt
beschliel’en lassen, sodass die finanzielle Lage weiterhin als
durchaus komfortabel bezeichnet werden kann. Demnach
konnte der Holzverkauf weiterhin unter dem anfangs
geplanten Satz von 2,50 EUR pro Festmeter abgewickelt
werden.

Die eigentliche Geschéaftstatigkeit gestaltete sich ab dem 2.
Quartal des Jahres zunehmend schwieriger. Der Absatz von
Rotholz war zeitweise nicht mehr und spéater nur noch zu
sehr schlechten Konditionen mdoglich.

Das Jahr 2023 war nach der Dirre- und Borkenkéafer-
Grundziige des Geschaftsverlaufs katastrophe von den Folgen des wirtschaftlichen Einbruchs
infolge weltweiter Handlungsverwerfungen gepragt. Durch
erfolgte Holzeinschlage wurden in  minderwertigen
Sortimenten grolRere Lagerbestande erzeugt.

Laubhdlzer von guter Qualitat konnten weiterhin auf hohem
Niveau abgesetzt werden. Der Anfall an Nadelschadholz
ging deutlich zurtck. Ein massiver Anstieg an Schadholz ist
seit Mitte 2023 bei der Eiche durch komplexen Befall des
Eichenprachtkéafers in Verbindung mit starker Entwertung
der Holzer durch den Eichenkernkafer zu verzeichnen.
Diese Schaden wurden von Seiten der Bewirtschafter
rechtzeitig erkannt und kommuniziert. Glucklicherweise
konnten hier Vertrage ohne mengenmalfige Verpflichtungen
geschlossen werden, die eine Vermarktung der entwerteten
Stamme als Eichenschwellen erméglicht. Eine quantitative
Einschatzung der Qualitatsverteilung des befallenen Holzes
vorab war nahezu nicht moglich.

Die Liquiditat war ganzjahrig gegeben, die finanzielle
Situation ist entspannt. Weiterhin hat der Vorstand eine
positive Prognose fir das Geschéaftsjahr 2024 abgegeben.

Auswirkungen auf die
Haushaltswirtschaft und die
Kreditaufnahmen der Stadt Idstein

Derzeit sind keine negativen Auswirkungen auf die
Haushaltswirtschaft der Stadt Idstein zu erwarten.

Vorliegen der Voraussetzungen

nach § 121 Abs.1 HGO Ja, die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO sind erfullt.
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1.3.5 Abwasserverband Main-Taunus
(alle Angaben beruhen auf den Zahlen des vorlaufigen Jahresabschlusses)

VincenzstralRe 4

Anschrift 65719 Hofheim
Rechtsform Zweckverband
in Form einer Korperschaft des dffentlichen Rechts
Grindungsjahr 2006
vom 31.10.2006,
Satzung

zuletzt geandert am 18.10.2022

Stadte Bad Soden, Eppstein, Hattersheim, Hofheim, Idstein,
Kelkheim, Konigstein, Schwalbach am Taunus

Gemeinden Glashitten, Kriftel, Liederbach, Niedernhausen,
Sulzbach

Verbandsmitglieder

Der Verband sorgt im Namen seiner 13 Mitgliedskommunen
Uber kommunale Gebiets- und Kreisgrenzen hinweg fur eine
geordnete Uberdrtliche Abwasserentsorgung und Abwasser-
reinigung. Zusatzlich nimmt der Verband auch die Aufgaben
der Gewasserunterhaltung sowie des vorbeugenden Hoch-
wasserschutzes im Verbandsgebiet wahr.

Gegenstand des Unternehmens

Verbandsvorsteher:
Christian Seitz, Burgermeister von Kriftel

Verbandsvorstand:
Dr. Frank Blasch, Bad Soden
Alexander Simon, Eppstein
Thomas Ciesielski, Glashutten
Klaus Schindling, Hattersheim
Wolfgang Exner, Hofheim
Christian Herfurth, Idstein
Albrecht Kiindiger, Kelkheim
Jorg Pdschl, Konigstein
Christian Seitz, Kriftel
Eva Sollner, Liederbach
Friedrich Dorr, Niedernhausen
Organe inkl. deren Besetzung Elmar Bociek, S_ulzbach
Alexander Immisch, Schwalbach
Verbandsversammlung:
Stefan Perleth, Bad Soden
Berthold Gruber, Eppstein
Manfred Kunz, Glashitten
Karl-Heinz Spengler, Hattersheim
Armin Thaler, Hofheim
Matthias Neibig, Idstein
Thomas Horn, Kelkheim
Hannelore Brill, Kdnigstein
Alexander Feist, Kriftel
Elke Reuschel, Liederbach
Lothar Metternich, Niedernhausen
Frank Walz, Sulzbach
Angelika Roitzheim, Schwalbach
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Vergltung der Organmitglieder

An die Organe des Verbandes wurden in 2023 Sitzungsgelder
und Aufwandsentschadigungen in Hohe von 66.914 EUR
gezahlt.

Verbandsvorstand

Verbandsvorsteher: 1.000 EUR / monatlich
stellv. Verbandsvorsteher: 500 EUR / monatlich
Beisitzer: 350 EUR 7/ monatlich

stellv. Beisitzer: 60 EUR / monatlich
Verbandsversammlung
ordentliche Mitglieder:
stellv. Mitglieder:

60 EUR / pro Sitzung
60 EUR / pro Sitzung

Beteiligungen des Unternehmens

Der Abwasserverband Main-Taunus unterhalt einen Genossen-
schaftsanteil bei der Frankfurter Volksbank in Héhe von 100
EUR.

Stand der Erfillung des
offentlichen Zwecks

Der Kostenbeitrag an dem AV Main-Taunus erfolgt in Form
einer jahrlichen Verbandsumlage, die von den Stadtwerken
der Stadt Idstein getragen wird. Die H6he der Umlage fiir das
Jahr 2023 betrug 99.291 EUR.

Uber den Stand der Erfiillung des 6ffentlichen Zwecks geben
u. a. die folgenden Kennzahlen Auskunft:

Entwicklung des Abwasseraufkommen 2022-2023

(Idstein - Kernstadt und die dazugehdrigen 11 Stadtteile)

2022 2023

Gesamt 1.162.975 cbm 1.081.455 cbm
Anteil AV 47.307 cbm 44.840 chm
Main-Taunus

Grundziige des Geschaftsverlaufs

Der Verband hat das Haushaltsjahr 2023 mit einem Verlust
von 905.600 EUR abgeschlossen (Vorjahr: Verlust i.H.v.
58.400 EUR). Hiervon entfallen 451.100 EUR auf das ordent-
liche Ergebnis und 454.500 EUR auf das aulierordentliche
Ergebnis.

Die gréRten Posten der Aufwendungen stellen die Umlage an
die SEF (Stadtentwasserung Frankfurt am Main) mit 32,0 %
sowie die AfA mit 27,0 % dar.

Die Aufwendungen an Betriebskosten, die der Abwasser-
verband Main-Taunus an die SEF leisten muss, belaufen sich
im Haushaltsjahr 2023 auf 7.000.000 EUR. Diese Summe
beinhaltet die angeforderten Abschlage fir das Jahr 2023.

Die Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum
Haushaltsjahr 2022 um 1 % gesunken. Fir das Haushaltsjahr
2023 hat der Verband durchaus noch von den bestehenden
Stromvertragen profitiert. Zusatzlich ist es durch die Fertig-
stellung des Blockheizkraftwerks gelungen, das vorhandene
Klargas wieder in vollem Umfang zu verstromen und fir den
Betrieb der Abwasserreinigung zu verwenden.

Weiterhin sind die Aufwendungen der Klarschlamment-
sorgung durch die Reduzierung des Klarschlamms (neue
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Schlammentwasserung + Bandtrockner) an sich und der
gesunkenen Preise der Verbrennung erheblich gesunken.

Durch den Betrieb der Karbonisierungsanlage sind die
Gasaufwendungen erheblich gestiegen. Sobald die Karboni-
sierungsanlage stabil 1&auft, werden die Kosten hierfur auch
wieder sinken.

Im Bereich der Anlagen und Maschinen wurden Messgerate
(Gaswarngerate), die der Arbeitssicherheit dienen, ausge-
tauscht. Dartiber hinaus wurden die stationaren Ablaufprobe-
nehmer der Abwasserreinigungsanlage Lorsbach und Kriftel
erneuert.

Im Bereich des Fuhrparks wurden nachstehende Ersatz- bzw.
Neuanschaffungen (> 5.000,00 EUR) durchgefihrt:

e Dreiseitenkippenanhanger 42.178,90 EUR
e Elektrofahrzeug 18.460,40 EUR
e MAN Abroller 125.485,50 EUR

Gemal § 2 der Haushaltssatzung 2023 waren keine Kreditauf-
nahmen veranschlagt. Kreditermachtigungen aus Vorjahren
waren ebenfalls nicht vorhanden.

Auswirkungen auf die Haushalts-
wirtschaft und die Kredit-
aufnahmen der Stadt Idstein

Derzeit sind keine negativen Auswirkungen auf die
Haushaltswirtschaft der Stadt Idstein zu erwarten.

Vorliegen der Voraussetzungen

nach § 121 Abs.1 HGO Nein

Ja, es handelt sich um Tatigkeiten, die nicht auf eine

Vorliegen der Voraussetzungen wirtschaftliche Betatigung ausgerichtet sind (gesetzliche
nach § 121 Abs. 2 HGO Pflichtaufgabe im Bereich der Abwasserentsorgung und -
reinigung).
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